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§ 9 StNSchG 2017
Europaschutzgebiete
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.10.2022

(1) Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Vogelschutzgebiete sind durch Verordnung der Landesregierung zu

Europaschutzgebieten zu erklären. In der Verordnung sind neben der Abgrenzung des Schutzgebietes der Gegenstand,

der Zweck und die Ziele des Schutzes sowie die nach dem Schutzzweck erforderlichen Ge- oder Verbote und

Maßnahmen festzulegen. Im Ausnahmefall kann die Landesregierung Verbote auch nach Erlassung der Verordnung

durch Bescheid vorschreiben.

(2) Zur Wahrung des Schutzzwecks sind für Europaschutzgebiete die erforderlichen P ege-, Entwicklungs- und

Erhaltungsmaßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art zu tre en, die den ökologischen

Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I und der Tier- und P anzenarten des Anhangs II der

FFH-Richtlinie sowie der Vogelarten des Anhangs I und aller sonstigen nicht in Anhang I der VS-Richtlinie angeführten

Zugvogelarten entsprechen, die in diesen Gebieten vorkommen.

(3) In Europaschutzgebieten ist der Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I und der Tier-

und P anzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie zu überwachen, wobei die prioritären natürlichen

Lebensraumtypen und die prioritären Arten besonders zu berücksichtigen sind.

(4) Das Land hat Beiträge für die Erhaltung, Gestaltung und Pflege der Europaschutzgebiete zu leisten.

In Kraft seit 01.08.2017 bis 31.12.9999
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